
Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

L 1.1 3+893,5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3

 3+938,2 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. 

M4.50.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 1.2 3+954,5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3

4+040 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

M4.70.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 1.3 4+040 bis Neubau Deich mit Betonkerndichtung a) - Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5

4+167,4 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

4+2340 bis Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

4+351.4

M4.80.L

L 1.4 4+167,4 bis Neubau Deich mit Betonkerndichtung a) - Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5

4+234 ohne landseitige Böschung b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

M4.80.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 1.5 4+351.4 bis Neubau Deich a) - Neubau eines Deiches gemäß Bauwerksplan 3.3 Blatt 6

4+585.5 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

M4.90.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 1.6 4+585.5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 7 und 8

4+929.75 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

M4.100.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

2. weitere Maßnahmen

L 2.1 3+626 bis Böschungssicherung mit Setzpack a) - Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 1

3+697.7 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.10.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

1. Hochwasserschutzanlagen

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 2.2 3+697.7 bis Neubau Gewässerzufahrt a) - Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 1

3+720.5 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.20.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 2.3 3+713 Mündung Umfluter HHB a) - Neubau eines Umfluters Hutholzbach (Mündung in die Würschnitz) gemäß Bauwerksplan Nr. 1

M4.10.HHB b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 2.4 3+720.5 bis Böschungssicherung mit Setzpack a) - Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 2

3+786 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.30.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 2.5 3+786 bis Böschungssicherung mit Setzpack a) - Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack und Gewässeraufweitung

3+893.5 b) Freistaat Sachsen gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 2

M4.40.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 2.6 3+938.2 bis Geländeabtrag / Brückenaufkantung a) Stadt Chemnitz Geländeabtrag im äußeren Brückenfeld (linksseitig) und Herstellung Aufkantung auf Brückenkappe

3+954.5 b) Stadt Chemnitz gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 3

M4.60.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 2.7 4+020 bis Neubau Gewässerzufahrt a) - Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3

4+040 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 2.8 4+517.5 bis Neubau Gewässerzufahrt a) - Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3

4+552 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 2.9 4+940. bis Maßnahmen Zufahrt Wasserschloß a) Eigentümer Stadt Chemnitz und

Anhebung der Zufahrt zum Wasserschloss, Abdichtung Gleiskörper durch Verklebung, 

Durchlass Bahngraben mit Absperrschieber nachrüsten

4+950 DB AG Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.110.L a) Eigentümer Stadt Chemnitz und Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz und der DB AG (Unterhaltungslastpflichtiger)

DB AG

L 2.9 4+950 bis Neubau Gewässerzufahrt a) - Neubau eines Weges für die Gewässerzufahrt

4+970 b) Freistaat Sachsen Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 3.1 3+623.1 Sicherung Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 474/1 Sicherung der Leitung PE DN 350 in der Baugrube.

PE DN 350 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten für Sicherung trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 474/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 474/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.2 3+648.8 Einbindung Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 471/1 Einbindung der Leitung PE DN 300 in das Setzpack.

PE DN 300 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 471/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.3 3+781.1 Entwässerungsleitung PE DN 120 a) Eigentümer Flst. 469/1 Leitung PE DN 120 in das Setzpack einbinden und mit einem Rückstauschutz (Rückschlagklappe) versehen.

mit Rückschlagklappe (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 469/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

3. Bauwerke zur Binnenentwässerung/Entwässerungseinrichtungen
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 3.4 3+781.2 Entwässerungsleitung B DN 1200 a) Eigentümer Flst. 468/1 Leitung B DN 1200 in das Setzpack einbinden und mit einem Rückstauschutz (Rückschlagklappe) versehen.

mit Rückschlagklappe (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 468/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.5 3+794.1 Einbindung Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 468/1 Einbindung der Leitung PE DN 250 in das Setzpack.

PE DN 250 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 468/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.6 3+933.4 Mündung Hutholzbach, a) Stadt Chemnitz Neubau eines Pump- und Schieberschachtes mit Rückschlagklappe einschließlich Leitung DN 1000

Rückstauschutz b) Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Pump- und Schieberschach Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.7 4+103.6 Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 273/1 Rückbau von Leitung und Anbindung an Schacht (Rückstauschutz, vergl. Lfd Nr. 3.8)

(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 273/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.8 4+112 Rückstauschutz, Schacht a) - Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 

b) Eigentümer Flst. 273/1 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).

L 3.9 4+120,9 Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 273/1 Rückbau von Leitung und Anbindung an Schacht (vergl. Lfd Nr. 3.8)

(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 273/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 3.10 4+138 Entwässerungsschacht und Leitung a) - Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und 

Binnenentwässerung b) Freistaat Sachsen Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter.

Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 3.11 4+172,2 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 275/1 Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber

(Gemarkung Klaffenbach) einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 zum Vorfluter.

b) Eigentümer Flst. 275/1 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 275/1 (Gemarkung Klaffenbach).

L 3.12 4+193,9 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 276/1 Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber

(Gemarkung Klaffenbach) einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 zum Vorfluter.

b) Eigentümer Flst. 276/1 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 276/1 (Gemarkung Klaffenbach).

L 3.13 4+239,42 Entwässerungsschacht und Leitung a) - Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und 

Binnenentwässerung b) Freistaat Sachsen Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter.

Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 3.14 4+241,7 Entwässerungsleitung DN 70 a) Eigentümer Flst. 277/4 Rückbau von Entwässerungsleitung DN 70 und Anschluss an

(Gemarkung Klaffenbach) Binnenentwässerungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13).

b) Eigentümer Flst. 277/4 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).

L 3.15 4+245,1 Sielbauwerk a) - Sielbauwerk mit Rückschlagklappe und Absperrschieber.

b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 3.16 4+252,4 Entwässerungsleitung DN 120 a) Eigentümer Flst. 277/4 Rückbau von Entwässerungsleitung DN 120 und Anschluss an

(Gemarkung Klaffenbach) Binnenentwässerungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13).

b) Eigentümer Flst. 277/4 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).

L 3.17 4+308,4 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 278/4 Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 300 zum 

Vorfluter.(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 278/4 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.18 4+3012 Entwässerungsleitung DN 150 a) Eigentümer Flst. 278/4 Rückbau von Leitung und Anbindung an Pumpen und Schieberschacht (vergl. Lfd Nr. 3.17)

(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentümer Flst. 278/4 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).

(Gemarkung Klaffenbach)

L 3.19 4+330,3 Regenwasserkanal DN 300 a) 2 Neubau eines Pump- und Schieberschachtes (DN 1500) einschließlich Leitung DN 300 zum Vorfluter.

b) 2 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen 2

L 3.20 4+397,3 Entwässerungsschacht und Leitung a) - Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und 

Binnenentwässerung b) Freistaat Sachsen Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter.

Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 3.21 4+597,30 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Flst. 997/3 Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber

(Gemarkung Neukirchen) einschließlich Entwässerungsleitung DN 150 zum Vorfluter.

b) Eigentümer Flst. 997/3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

(Gemarkung Neukirchen) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 997/3 (Gemarkung Neukirchen).
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 3.22 4+629,1 Rückstauschutz Entwässerungsgraben a) Eigentümer Stadt Chemnitz Neubau Schieberschachtes und Rückschlagklappe einschließlich Entwässerungsleitung DN 400 zum Vorfluter.

b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.23 4+669,6 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Stadt Chemnitz Neubau Schieberschachtes und Rückschlagklappe einschließlich Entwässerungsleitung DN 300 zum Vorfluter.

Schieberschacht b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.24 4+704,7 Rückstauschutz Entwässerungsleitung a) Eigentümer Stadt Chemnitz Neubau eines Pump- und Schieberschachtes einschließlich Entwässerungsleitung DN 450 zum Vorfluter.

Pump- und Schieberschacht b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.25 4+705,2 Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 150a) Eigentümer Stadt Chemnitz Entwässerungsleitung DN 150 mit Rückschlagklappe nachrüsten.

b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.26 4+766,9 Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 80a) Eigentümer Stadt Chemnitz Entwässerungsleitung DN 80 mit Rückschlagklappe nachrüsten.

b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

L 3.27 4+803,4 Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 120a) Eigentümer Stadt Chemnitz Entwässerungsleitung DN 120 mit Rückschlagklappe nachrüsten.

b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 3.28 4+870,9 Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 120a) Eigentümer Stadt Chemnitz Entwässerungsleitung DN 120 mit Rückschlagklappe nachrüsten.

b) Eigentümer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

4. Versorgungsleitungen

L 4.1 3+700 Fernmeldekabel Düker a) 3 Vorhandene Fernmeldeleitungen (Düker- Würschnitz) sind bauzeitlich zu sichern.

M4.20.L 6xDN110 b) 3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.2 3+725 bis Gasleitung a) 6 Vorhandene Gasleitung an der Gewässerböschung sind bauzeitlich zu sichern.

3+800 b) 6 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.30.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer der Gasleitung.

L 4.3 3+780 TW-Leitung a) 1 Vorhandene TW-Leitung (Düker- Würschnitz) ist bauzeitlich zu sichern.

M4.30.L b) 1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.4 3+780 bis TW-Leitung a) 1 Vorhandene TW-Leitung und Anschlussschacht ist bauzeitlich rückzubauen.

3+900 b) 1 Mit der Wiederherstellung der Böschung ist TW-Leitung und Schacht neu zu verlegen.

M4.40.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.5 3+959,5 SW-Leitung (Düker) a) 2 Vorhandene SW-Leitungen (Düker- Würschnitz) sind bauzeitlich zu sichern.

M4.50.L b) 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 4.6 3+958 Mast öffentliche Beleuchtung a) 1 Vorhandener Mast öffentliche Beleuchtung ist bauzeitlich rückzubauen.

M4.70.L b) 1 Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.

Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.7 3+961 Fernmeldekabel und Schaltschrank a) 3 Vorhandene Fernmeldeleitung mit Schaltschrank sind bauzeitlich rückzubauen.

M4.70.L b) 3 Mit der Wiederherstellung des Gehweges sind Fernmeldeleitung und Schaltschrank wieder zu setzen.

Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.8 3+950 bis Mast und Leitung NS-Kabel a) 5 Vorhandener Mast und Leitungen NS sind ist bauzeitlich rückzubauen.

4+000 b) 5 Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.

M4.70.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.9 4+068 Mast und Freileitung NS-Kabel a) 5 Vorhandener Mast und Freileitung NS sind ist bauzeitlich rückzubauen.

M4.80.L b) 5 Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.

Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.10 4+076 Gasleitung (Düker) a) 6 Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.

M4.80.L b) 6 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 4.11 4+081 Gasleitung (Düker) a) 6 Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.

M4.80.L b) 6 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.12 4+350 RW-Leitung DN 300 a) 2 Vorhandener RW-Kanal DN 300 ist bauzeitlich zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.

M4.80.L / M4.90.L b) 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.13 4+640 bis Mast und Erdkabel a) 1 Vorhandener Mast und Erdkabel öffentliche Beleuchtung sind bauzeitlich rückzubauen.

4+930 öffentliche Beleuchtung b) 1 Mit der Wiederherstellung des Parkplatzes sind Mast und Kabel wieder zu setzen.

M4.100.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.14 4+730 Sicherung und Umverlegung Schächte a) Stadt Chemnitz Vorhandener Schächte sichern und ein Schacht bauzeitlich rückbauen.

4+738 Parkplatz b) Stadt Chemnitz Mit der Wiederherstellung des Parkplatz ist der Schacht wieder zu setzen.

M4.100.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.15 4+750 SW-Kanal a) 2 Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer).

M4.100.L b) 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

L 4.16 4+904 SW-Kanal a) 2 Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer).

M4.100.L b) 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 4.17 4+904 Gasleitung (Düker) a) 6 Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung mit HWS-Mauer.

M4.100.L b) 6 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

5. Straßen/Wege/Zufahrten

L 5.1 3+925 bis Gehweg a) Stadt Chemnitz Gehweg wird bauzeitlich rückgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.

3+950 b) Stadt Chemnitz Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.50.L Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 5.2 3+950 bis Straße und Gehweg a) Stadt Chemnitz Würschnitztalstraße und Gehweg wird bauzeitlich rückgebaut und

4+020 b) Stadt Chemnitz nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.

M4.70.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 5.3 4+075 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Würschnitztalstraße für Unterhaltungsweg.

M4.80.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 5.4 4+370 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Würschnitztalstraße für Deichverteidigungsweg.

M4.90.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 5.5 4+635 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Parkplatz für Deichverteidigungsweg.

M4.100.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 5.6 4+700 bis Parkplätze Wasserschloss a) Stadt Chemnitz 34 Parkplätze längs der HWS-Mauer entfallen.

4+920 b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

M4.100.L

L 5.7 4+630 bis Parkplatz Wasserschloss a) Stadt Chemnitz Der Parkplatz einschließlich Entwässerung wird bauzeitlich rückgebaut und

4+920 b) Stadt Chemnitz nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.

M4.100.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

6. Einfriedungen / Bauliche Anlagen

L 6.1 3+630 Zaun Flst. 474/1 und 473/1 a) Eigentümer Flst. 474/1 und 473/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.

M4.10.L b) Eigentümer Flst. 474/1 und 473/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.2 3+636 Zaun Flst. 473/1 und 472/1 a) Eigentümer Flst. 473/1 und 472/1 Der Holzzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.

M4.10.L b) Eigentümer Flst. 473/1 und 472/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.3 3+642 Zaun Flst. 472/1 und 471/1 a) Eigentümer Flst. 472/1 und 471/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.

M4.10.L b) Eigentümer Flst. 472/1 und 471/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.4 3+658 Zaun Flst. 471/1 und 470/7 a) Eigentümer Flst. 471/1 und 470/7 Der Holzzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach  Herstellung  des Steinsatzes wieder errichtet

M4.10.L b) Eigentümer Flst. 471/1 und 470/7 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 6.5 3+690 Zaun Flst. 470/7 a) Eigentümer Flst. 470/7 Der Drahtzaun neben der Werkstatt wird  rückgebaut. Ein Ersatz ist nicht vorgesehen.

M4.10.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.6 3+695 bis Pflaster Flst. 470/7 a) Eigentümer Flst. 470/7 Das Betonsteinpflaster im Baubereich wird bauzeitlich rückgebaut und

3+712 b) Eigentümer Flst. 470/7 nach Herstellung Gewässerzufahrt wieder errichtet.

M4.20.L Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.7 3+712 Zaun Flst. 470/7 und 469/1 a) Eigentümer Flst. 470/7 und 469/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der Gewässerzufahrt wieder errichtet.

M4.20.L b) Eigentümer Flst. 470/7 und 469/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.8 3+782 Zaun Flst. 468/1 a) Eigentümer Flst. 468/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.

M4.30.L b) Eigentümer Flst. 468/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.9 3+850 Zaun Flst. 468/1 a) Eigentümer Flst. 468/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.

M4.40.L b) Eigentümer Flst. 468/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.10 3+888 Schuppen Flst. 296/5 a) Eigentümer Flst. 296/5 Der Schuppen wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer am Böschungsfuß der

M4.50.L b) Eigentümer Flst. 296/5 Geländeauffüllung  wieder errichtet.

Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 6.11 3+920 Imbiss Flst. 296/5 a) Eigentümer Flst. 296/5 Der Imbiss wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet.

M4.50.L b) Eigentümer Flst. 296/5 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.12 3+935 Zaun Flst. 296/5 a) Eigentümer Flst. 296/5 Der Drahtzaun und Tor wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet.

M4.50.L b) Eigentümer Flst. 296/5 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.13 4+089 Zaun Flst. 272/1 a) Eigentümer Flst. 272/1 Der Holzzaun wird im Bereich des Deiches rückgebaut.

M.80.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.14 4+175 Carport Flst. 275/1 a) Eigentümer Flst. 275/1 Der Carport wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet.

M.80.L b) Eigentümer Flst. 275/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.15 4+190 Nebengebäude Flst. 275/1 a) Eigentümer Flst. 275/1 Das Nebengebäude (Schuppen) wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet.

M.80.L b) Eigentümer Flst. 275/1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.16 4+220 Unterfangung Gebäudeanbau Flst. 275/1 a) Eigentümer Flst. 277/3 Der Gebäudeanbau ist gemäß DIN 4123 zu unterfangen.

M.80.L b) Eigentümer Flst. 277/3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
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Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4  an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss                                                                                                                                   

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene Maßnahmen

Nr. Deich km b) künftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung

und/ oder Bauteil-Nr. Eigentümer Bemerkungen

1 2 3 4 5

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

L 6.17 4+245 Gartenlaube/ Schuppen Flst. 277/4 a) Eigentümer Flst. 277/4 Die Gartenlaube (Schuppen) und Einfriedung ist ersatzlos rückzubauen.

M.80.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.18 4+265 Schuppen Flst. 278/3 a) Eigentümer Flst. 278/3 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen.

M.80.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.19 4+274 Gartenlaube Flst. 278/3 a) Eigentümer Flst. 278/3 Die Gartenlaube ist bauzeitlich rückzubauen und außerhalb des Schutzstreifens wieder zu errichten.

M.80.L b) Eigentümer Flst. 278/3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

L 6.20 4+330 Schuppen Flst. 279/1 a) Eigentümer Flst. 279/1 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen.

M.80.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.21 4+355 Schuppen Flst. 280/2 a) Eigentümer Flst. 280/2 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen.

M.90.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

L 6.22 4+427 Gartenlaube Flst. 280/2 a) Eigentümer Flst. 280/2 Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen.

M.90.L b) - Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
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